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K E N N Z A H L E N D Ü R R - K O N Z E R N ( I F R S) 1

  2018 2017 2016

Auftragseingang Mio. € 3.930,9 3.803,0 3.701,7

Auftragsbestand (31.12.) Mio. € 2.577,2 2.449,4 2.568,4

Umsatz Mio. € 3.869,8 3.713,2 3.573,5

 davon Ausland % 84,3 86,9 84,8

EBIT Mio. € 233,5 287,0 271,4

EBIT-Marge % 6,0 7,7 7,6

EBIT vor Sondereffekten2 Mio. € 274,9 283,7 286,4

EBIT-Marge vor 
Sondereffekten2 % 7,1 7,6 8,0

Ergebnis nach Steuern Mio. € 163,5 199,6 187,8

Cashflow aus laufender 
Geschäftstätigkeit Mio. € 162,3 119,8 227,4

Free Cashflow Mio. € 78,4 14,3 129,9

Eigenkapital (mit nicht 
beherrschenden Anteilen) 
(31.12.) Mio. € 992,2 900,5 831,0

Eigenkapitalquote (31.12.) % 27,4 25,6 24,8

Nettofinanzstatus (31.12.) Mio. € 32,3 176,3 176,5

Mitarbeiter (31.12.)  16.312 14.974 15.235

 davon Ausland % 50,0 47,7 46,1

ROCE  % 24,0 38,6 41,1

Ergebnis je Aktie  € 2,27 2,78 2,63

Dividende je Aktie € 1,003 1,10 1,05

K E N N Z A H L E N D Ü R R A G ( H G B)

  2018 2017 2016

Jahresüberschuss Mio. € 152,3 210,4 82,2

Bilanzgewinn Mio. € 577,6 501,4 363,7

1  Die Zahlen für das Geschäftsjahr 2017 wurden aufgrund der erstmaligen Anwen-
   dung des International Financial Reporting Standard 15 und weiterer Effekte leicht 
   angepasst. Detaillierte Informationen zum Zahlenwerk und zur Vergleichbarkeit 
   mit den Vorjahren finden Sie im Geschäftsbericht 2018 ab Seite 55.
2  Sondereffekte: -41,4 Mio. € (2018), +3,3 Mio. € (2017), -15,0 Mio. € (2016)
3  Dividendenvorschlag für die Hauptversammlung
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Sehr geehrte Aktionärinnen,
sehr geehrte Aktionäre,

wir laden Sie ein zu unserer 

30.  ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG
AM FREITAG, 10. MAI 2019, 11.00 UHR,

 
im Verwaltungsgebäude

der Dürr Aktiengesellschaft,
Carl-Benz-Straße 34,

74321 Bietigheim-Bissingen
(Einlass ist ab 10.00 Uhr).

Dürr Aktiengesellschaft
mit Sitz in Stuttgart

Carl-Benz-Straße 34, 74321 Bietigheim-Bissingen

– Wertpapierkennnummer 556 520 –
– ISIN DE0005565204 –
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I. Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Dürr Ak-

tiengesellschaft, des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzern-
abschlusses und des zusammengefassten Lageberichts der 
Dürr Aktiengesellschaft und des Dürr-Konzerns sowie des 
Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 
2018, des Vorschlags des Vorstands für die Verwendung des 
Bilanzgewinns sowie des erläuternden Berichts des Vor-
stands zu den Angaben nach §§ 289a Absatz 1, 315a Absatz 1 
Handelsgesetzbuch für das Geschäftsjahr 2018

Die vorgenannten Unterlagen sind den Aktionären im Internet unter 
www.durr-group.com/de/investoren/hauptversammlung zugäng-
lich. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss und den Konzern-
abschluss gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. 
Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist daher zu diesem 
Tagesordnungspunkt keine Beschlussfassung vorgesehen.

2.  Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss 
der Dürr Aktiengesellschaft ausgewiesenen Bilanzgewinn des 
Geschäftsjahrs 2018 in Höhe von 577.646.603,33 Euro wie folgt 
zu verwenden:

 – Ausschüttung einer Dividende von 1,00 Euro
  je Stückaktie (ISIN DE0005565204) auf
  69.202.080 Stückaktien 69.202.080,00 Euro

 – Vortrag auf neue Rechnung 508.444.523,33 Euro

Gemäß § 58 Absatz 4 Satz 2 Aktiengesetz ist der Anspruch 
auf die Dividende am dritten auf den Hauptversammlungsbe-
schluss folgenden Geschäftstag fällig, das heißt am Mittwoch, 
den 15. Mai 2019.
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3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäfts-
jahr 2018

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im Geschäftsjahr 
2018 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für das Geschäfts-
jahr 2018 Entlastung zu erteilen.

4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Ge-
schäftsjahr 2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 
2018 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Ge-
schäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprü-
fers für das Geschäftsjahr 2019 sowie, für den Fall einer prü-
ferischen Durchsicht, des Prüfers für unterjährige Finanzbe-
richte für das Geschäftsjahr 2019 sowie für das erste Quartal 
des Geschäftsjahrs 2020

Der Aufsichtsrat schlägt – gestützt auf die Empfehlung des 
Prüfungsausschusses – vor, die Ernst & Young GmbH Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, zum Abschlussprüfer 
und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 
sowie – sofern eine solche erfolgt – für die prüferische Durch-
sicht unterjähriger Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2019 
sowie für das erste Quartal des Geschäftsjahrs 2020 zu wählen.

Der Prüfungsausschuss hat in seiner Empfehlung erklärt, 
dass seine Empfehlung frei von ungebührlicher Einflussnahme 
durch Dritte ist und ihm keine Beschränkung im Hinblick auf die 
Auswahl eines bestimmten Abschlussprüfers auferlegt wurde.



6. Beschlussfassung über die Erteilung einer Ermächtigung zur 
Ausgabe von Wandel-, Options- oder Gewinnschuldverschrei-
bungen oder von Kombinationen dieser Instrumente und zum 
Ausschluss des Bezugsrechts auf diese Options-, Wandel- 
oder Gewinnschuldverschreibungen oder eine Kombination 
dieser Instrumente, die Aufhebung des bisherigen bedingten 
Kapitals, die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals, die 
entsprechende Satzungsänderung sowie die Ermächtigung 
des Aufsichtsrats zur Satzungsanpassung 

Die Hauptversammlung erteilte dem Vorstand am 30. April 2014 
unter Punkt 7 der damaligen Tagesordnung eine Ermächtigung, 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals auf 
den Inhaber oder Namen lautende Wandelschuldverschreibun-
gen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechte, Gewinn-
schuldverschreibungen oder Kombinationen dieser Instrumen-
te mit oder ohne Laufzeitbegrenzung im Gesamtnennbetrag 
von bis zu 1.600.000.000,00 Euro zu begeben und den Inhabern 
bzw. Gläubigern von Optionsanleihen, Optionsgenussschei-
nen oder Optionsgewinnschuldverschreibungen Optionsrech-
te bzw. den Inhabern oder Gläubigern von Wandelanleihen, 
Wandelgenussscheinen oder Wandelgewinnschuldverschrei-
bungen Wandlungsrechte oder -pflichten für auf den Inhaber 
lautende Stückaktien der Dürr Aktiengesellschaft mit einem 
anteiligen Betrag des Grundkapitals von insgesamt bis zu  
44.289.331,20 Euro zu gewähren oder aufzuerlegen, wobei die 
Ausgabe auch gegen Sacheinlagen erfolgen kann („Ermäch-
tigung 2014“). Zu diesem Zweck wurde das Grundkapital in  
§ 4 Absatz 4 der Satzung bedingt erhöht („Bedingtes Kapi-
tal 2014“), wobei dieses aufgrund der Kapitalerhöhung aus 
Gesellschaftsmitteln durch die Hauptversammlung 2018 
88.578.662,40 Euro beträgt. Die bislang noch nicht ausgenutz-
te Ermächtigung 2014 läuft am 29. April 2019 aus und wird bis 
zum Auslaufen auch nicht mehr genutzt werden, so dass das 
Bedingte Kapital 2014 nicht mehr benötigt wird.

Der Vorstand soll nunmehr zur Ausgabe von Wandel-, Options- 
oder Gewinnschuldverschreibungen oder von Kombinationen 
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dieser Instrumente sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts 
auf diese Options-, Wandel- oder Gewinnschuldverschreibun-
gen oder eine Kombination dieser Instrumente ermächtigt, das 
Bedingte Kapital 2014 aufgehoben, ein neues bedingtes Kapital 
geschaffen und die entsprechende Satzungsänderung sowie 
die Ermächtigung des Aufsichtsrats zur Satzungsanpassung 
beschlossen werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen deshalb vor, zu beschließen: 

a) Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel-, Options- oder 
Gewinnschuldverschreibungen oder von Kombinationen 
dieser Instrumente und zum Ausschluss des Bezugsrechts 
auf diese Wandel-, Options- oder Gewinnschuldverschrei-
bungen oder eine Kombination dieser Instrumente

aa) Allgemeines

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats bis zum 9. Mai 2024 einmalig oder mehr-
mals auf den Inhaber oder auf den Namen lautende 
Wandel-, Options- oder Gewinnschuldverschreibun-
gen oder Kombinationen dieser Instrumente (zusam-
men „Schuldverschreibungen“) im Gesamtnennbe-
trag von bis zu 400.000.000,00 Euro mit oder ohne 
Laufzeitbeschränkung auszugeben und den Inhabern 
oder Gläubigern von Optionsanleihen oder Optionsge-
winnschuldverschreibungen Optionsrechte bzw. den 
Inhabern oder Gläubigern von Wandelanleihen oder 
Wandelgewinnschuldverschreibungen, Wandlungs-
rechte oder -pflichten für auf den Inhaber lautende 
Stückaktien der Dürr Aktiengesellschaft („Stückak-
tien“) mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals 
von insgesamt bis zu 17.715.732,48 Euro nach näherer 
Maßgabe der Bedingungen dieser Schuldverschrei-
bungen („Anleihebedingungen“) zu gewähren oder 
aufzuerlegen. Die Ausgabe kann auch gegen Sachein-
lagen erfolgen. Die Schuldverschreibungen können in 
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Euro oder – im entsprechenden Gegenwert – in einer 
anderen gesetzlichen Währung, beispielsweise der 
eines OECD-Landes, begeben werden.

Die Schuldverschreibungen können – soweit die Mit-
telaufnahme Konzernfinanzierungsinteressen dient – 
auch durch ein nachgeordnetes Konzernunternehmen 
der Gesellschaft ausgegeben werden. Für diesen Fall 
wird der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats die Garantie für die Schuldverschrei-
bungen zu übernehmen und – sofern die Schuld-
verschreibungen Wandlungsrechte oder -pflichten 
oder Optionsrechte auf Stückaktien einräumen bzw. 
auferlegen – den Inhabern bzw. Gläubigern dieser 
Schuldverschreibungen Optionsrechte oder Wand-
lungsrechte oder -pflichten für Stückaktien der Dürr 
Aktiengesellschaft zu gewähren bzw. aufzuerlegen.

bb) Wandel-, Options- und Gewinnschuldverschreibungen

Die Schuldverschreibungen werden in Teilschuldver-
schreibungen eingeteilt. 

Im Falle der Ausgabe von Wandelschuldverschreibun-
gen erhalten bei auf den Inhaber lautenden Schuldver-
schreibungen die Inhaber, ansonsten die Gläubiger der 
Teilschuldverschreibungen das Recht, ihre Teilschuld-
verschreibungen gemäß den vom Vorstand festgelegten 
Anleihebedingungen in Stückaktien der Gesellschaft zu 
wandeln. Das Wandlungsverhältnis ergibt sich aus der 
Division des Nennbetrags oder des unter dem Nenn-
betrag liegenden Ausgabebetrags einer Teilschuldver-
schreibung durch den festgesetzten Wandlungspreis 
für eine Stückaktie der Gesellschaft und kann auf eine 
volle Zahl auf- oder abgerundet werden. Ferner können 
eine in bar zu leistende Zuzahlung und die Zusammen-
legung oder ein Ausgleich in Geld für nicht wandlungs-
fähige Spitzen festgesetzt werden. Die Anleihebedin-
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gungen können ein variables Wandlungsverhältnis und 
eine Bestimmung des Wandlungspreises (vorbehaltlich 
des nachfolgend bestimmten Mindestpreises) innerhalb 
einer vorgegebenen Bandbreite in Abhängigkeit von 
der Entwicklung des Kurses der Stückaktie der Gesell-
schaft während der Laufzeit der Anleihe vorsehen. Der 
anteilige Betrag am Grundkapital der bei der Wandlung 
auszugebenden Stückaktien darf den Nennbetrag der 
Wandelschuldverschreibungen nicht übersteigen.

Im Falle der Ausgabe von Optionsschuldverschreibun-
gen werden jeder Teilschuldverschreibung ein oder 
mehrere Optionsscheine beigefügt, die den Inhaber 
nach näherer Maßgabe der vom Vorstand festzulegen-
den Anleihebedingungen zum Bezug von auf den Inhaber 
lautenden Stückaktien der Gesellschaft berechtigen. 
Die Anleihebedingungen können vorsehen, dass der Op-
tionspreis auch durch Übertragung von Teilschuldver-
schreibungen und gegebenenfalls eine bare Zuzahlung 
erfüllt werden kann. Soweit sich Bruchteile von Aktien 
ergeben, kann vorgesehen werden, dass diese Bruch-
teile nach Maßgabe der Anleihebedingungen, gegebe-
nenfalls gegen Zuzahlung, zum Bezug ganzer Aktien 
aufaddiert werden können. Der anteilige Betrag des 
Grundkapitals, der auf die je Teilschuldverschreibung 
zu beziehenden Aktien entfällt, darf in diesem Fall den 
Nennbetrag der Teilschuldverschreibung nicht über-
steigen.

cc) Ersetzungsbefugnis

Die Anleihebedingungen können das Recht der Gesell-
schaft vorsehen, im Falle der Wandlung oder Options-
ausübung nicht neue Stückaktien zu gewähren, sondern 
einen Geldbetrag zu zahlen, der für die Anzahl der an-
dernfalls zu liefernden Aktien dem volumengewichteten 
durchschnittlichen Schlusskurs der Stückaktien der 
Gesellschaft im elektronischen Handel an der Frank-
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furter Wertpapierbörse während einer in den Anlei-
hebedingungen festzulegenden Frist entspricht. Die 
Anleihebedingungen können auch vorsehen, dass die 
Schuldverschreibungen, die mit Optionsrechten oder 
Wandlungsrechten oder -pflichten verbunden sind, nach 
Wahl der Gesellschaft statt in neue Aktien aus beding-
tem Kapital in bereits existierende Aktien der Gesell-
schaft gewandelt werden oder das Optionsrecht durch 
Lieferung solcher Aktien erfüllt werden kann.

Die Anleihebedingungen können auch das Recht der 
Gesellschaft vorsehen, bei Endfälligkeit der Schuldver-
schreibung, die mit Optionsrechten oder Wandlungs-
rechten oder -pflichten verbunden ist (dies umfasst 
auch eine Fälligkeit wegen Kündigung), den Inhabern 
oder Gläubigern ganz oder teilweise anstelle der Zah-
lung des fälligen Geldbetrags Stückaktien der Gesell-
schaft zu gewähren.

dd) Wandlungspflicht

Die Anleihebedingungen der Wandelschuldverschrei-
bungen können auch eine Wandlungspflicht zum Ende 
der Laufzeit (oder zu einem früheren Zeitpunkt oder ei-
nem bestimmten Ereignis) vorsehen. 

Die Gesellschaft kann in den Anleihebedingungen von 
Wandelschuldverschreibungen berechtigt werden, 
eine etwaige Differenz zwischen dem Nennbetrag oder 
einem etwaigen niedrigeren Ausgabebetrag der Wan-
delschuldverschreibung und dem Produkt aus Wand-
lungspreis und Umtauschverhältnis ganz oder teilweise 
in bar auszugleichen.

ee) Wandlungs- und Optionspreis

Der jeweils festzusetzende Options- oder Wand-
lungspreis für eine Stückaktie der Gesellschaft muss 
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mit Ausnahme der Fälle, in denen eine Ersetzungsbe-
fugnis oder eine Wandlungspflicht vorgesehen ist, min-
destens 80 % des volumengewichteten durchschnittli-
chen Schlusskurses der Stückaktien der Gesellschaft 
im elektronischen Handel an der Frankfurter Wertpa-
pierbörse an den letzten 10 Börsentagen vor dem Tag 
der Beschlussfassung durch den Vorstand über die Aus-
gabe der Schuldverschreibung, die mit Options- oder 
Wandlungsrecht oder -pflicht ausgestattet ist, betragen 
oder – für den Fall der Einräumung eines Bezugsrechts 
– mindestens 80 % des volumengewichteten durch-
schnittlichen Börsenkurses der Aktien der Gesellschaft 
im elektronischen Handel an der Frankfurter Wertpa-
pierbörse während der Bezugsfrist mit Ausnahme der 
Tage der Bezugsfrist, die erforderlich sind, damit der 
Options- oder Wandlungspreis gemäß § 186 Absatz 2 
Satz 2 Aktiengesetz fristgerecht bekannt gemacht wer-
den kann, betragen („Mindestpreis“). § 9 Absatz 1 Akti-
engesetz und § 199 Aktiengesetz bleiben unberührt.

In den Fällen der Ersetzungsbefugnis und der Wand-
lungspflicht muss der Options- oder Wandlungspreis 
nach näherer Maßgabe der Anleihebedingungen min-
destens entweder dem oben genannten Mindestpreis 
oder dem volumengewichteten durchschnittlichen 
Schlusskurs der Stückaktie der Gesellschaft im elek- 
tronischen Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse 
während der 10 Börsentage vor dem Tag der Endfällig-
keit oder einem anderen festgelegten Zeitpunkt ent-
sprechen, auch wenn dieser Durchschnittskurs unter-
halb des oben genannten Mindestpreises (80 %) liegt.  
§ 9 Absatz 1 Aktiengesetz und § 199 Aktiengesetz blei-
ben unberührt.

ff) Verwässerungsschutz

Der Options- oder Wandlungspreis kann unbeschadet 
des § 9 Absatz 1 Aktiengesetz aufgrund einer Verwäs-
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serungsschutzklausel nach näherer Bestimmung der 
Anleihebedingungen dann ermäßigt werden, wenn die 
Gesellschaft während der Options- oder Wandlungsfrist 
(i) durch eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln 
das Grundkapital erhöht oder (ii) unter Einräumung ei-
nes ausschließlichen Bezugsrechts an ihre Aktionäre 
das Grundkapital erhöht oder eigene Aktien veräußert 
oder (iii) unter Einräumung eines ausschließlichen Be-
zugsrechts an ihre Aktionäre weitere Schuldverschrei-
bungen mit Options- oder Wandlungsrecht oder -pflicht 
begibt, gewährt oder garantiert und in den Fällen (ii) 
und (iii) den Inhabern schon bestehender Options- oder 
Wandlungsrechte oder -pflichten hierfür kein Bezugs-
recht eingeräumt wird, wie es ihnen nach Ausübung des 
Options- oder Wandlungsrechts oder nach Erfüllung der 
Wandlungspflicht zustehen würde. 

Die Ermäßigung des Options- oder Wandlungspreises 
kann auch durch eine Barzahlung bei Ausübung des 
Options- oder Wandlungsrechts oder bei der Erfüllung 
einer Wandlungspflicht bewirkt werden. Die Anleihebe-
dingungen können darüber hinaus für den Fall der Kapi-
talherabsetzung oder anderer Maßnahmen oder Ereig-
nisse, die mit einer wirtschaftlichen Verwässerung des 
Wertes der Optionsrechte oder Wandlungsrechte oder 
-pflichten verbunden sind (z. B. Dividenden, Kontroll- 
erlangung durch Dritte), eine Anpassung der Options- 
oder Wandlungsrechte oder Wandlungspflichten vorse-
hen. § 9 Absatz 1 Aktiengesetz und § 199 Aktiengesetz 
bleiben unberührt.

gg) Bezugsrecht und Ermächtigung zum Bezugsrechts-
     ausschluss

Soweit den Aktionären nicht der unmittelbare Bezug 
der Schuldverschreibungen ermöglicht wird, wird den 
Aktionären das gesetzliche Bezugsrecht in der Weise 
eingeräumt, dass die Schuldverschreibungen von einem 
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Kreditinstitut oder einem Konsortium von Kreditinstitu-
ten mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den 
Aktionären zum Bezug anzubieten. Werden die Schuld-
verschreibungen von einem nachgeordneten Konzern- 
unternehmen ausgegeben, hat die Gesellschaft die  
Gewährung des gesetzlichen Bezugsrechts für die Akti-
onäre der Gesellschaft nach Maßgabe des vorstehenden 
Satzes sicherzustellen.

Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats Spitzenbeträge, die sich aufgrund 
des Bezugsverhältnisses ergeben, von dem Bezugs-
recht der Aktionäre auszunehmen und das Bezugsrecht 
auch insoweit auszuschließen, wie es erforderlich ist, 
damit Inhabern oder Gläubigern von bereits zuvor aus-
gegebenen Options- oder Wandlungsrechten bzw. mit 
Wandlungspflichten ausgestatteten Wandelschuldver-
schreibungen ein Bezugsrecht in dem Umfang einge-
räumt werden kann, wie es ihnen nach Ausübung der 
Options- oder Wandlungsrechte oder bei Erfüllung der 
Wandlungspflicht als Aktionär zustehen würde.

Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auf gegen 
Barzahlung ausgegebene Schuldverschreibungen aus-
zuschließen, sofern der Vorstand nach pflichtgemäßer 
Prüfung zu der Auffassung gelangt, dass der Ausgabe-
preis der Schuldverschreibung ihren nach anerkann-
ten, insbesondere finanzmathematischen Methoden 
ermittelten theoretischen Marktwert nicht wesentlich 
unterschreitet. Diese Ermächtigung zum Ausschluss 
des Bezugsrechts gilt jedoch nur für Schuldverschrei-
bungen mit einem Options- oder Wandlungsrecht oder 
einer Wandlungspflicht auf Aktien mit einem anteili-
gen Betrag des Grundkapitals, der insgesamt 10 % des 
Grundkapitals nicht übersteigen darf, und zwar weder 
im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch – falls dieser 
Wert geringer ist – im Zeitpunkt der Ausübung der vor-
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liegenden Ermächtigung. Auf diese Höchstgrenze von  
10 % des Grundkapitals ist der anteilige Betrag des 
Grundkapitals anzurechnen, der auf Aktien entfällt, 
die seit Erteilung dieser Ermächtigung bis zur unter 
Ausnutzung dieser Ermächtigung nach § 186 Absatz 3 
Satz 4 Aktiengesetz bezugsrechtsfreien Ausgabe von 
Schuldverschreibungen mit Wandlungs- und/oder Op-
tionsrecht bzw. Wandlungspflicht unter Bezugsrechts-
ausschluss entweder aufgrund einer Ermächtigung des 
Vorstands zum Bezugsrechtsausschluss in unmittelba-
rer bzw. entsprechender Anwendung von § 186 Absatz 
3 Satz 4 Aktiengesetz ausgegeben oder als erworbene 
eigene Aktien in entsprechender Anwendung des § 186 
Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz veräußert worden sind.

Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auf 
Schuldverschreibungen auszuschließen, soweit diese 
gegen Sacheinlagen zum Zweck des Erwerbs von Un-
ternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an 
Unternehmen oder zum Erwerb sonstiger Wirtschafts-
güter ausgegeben werden und der Wert der Sachleis-
tung in einem angemessenen Verhältnis zum Wert der 
Schuldverschreibung steht, wobei der nach anerkann-
ten Methoden ermittelte theoretische Marktwert maß-
geblich ist.

Soweit Gewinnschuldverschreibungen ohne Wandlungs- 
oder Optionsrecht oder Wandlungspflicht ausgegeben 
werden, wird der Vorstand ermächtigt, das Bezugsrecht 
der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats ins-
gesamt auszuschließen, wenn diese Gewinnschuldver-
schreibungen obligationsähnlich ausgestattet sind, d. h. 
keine Mitgliedschaftsrechte in der Gesellschaft begrün-
den, keine Beteiligung am Liquidationserlös gewähren 
und die Höhe der Verzinsung nicht auf Grundlage der 
Höhe des Jahresüberschusses, des Bilanzgewinns oder 
der Dividende berechnet wird. Außerdem müssen in 
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diesem Fall die Verzinsung und der Ausgabebetrag der 
Gewinnschuldverschreibungen den zum Zeitpunkt der 
Begebung aktuellen Marktkonditionen für vergleichbare 
Mittelaufnahmen entsprechen. 

Insgesamt dürfen nach den vorstehenden Ermächtigun-
gen zum Bezugsrechtsausschluss nur Schuldverschrei-
bungen mit einem Options- oder Wandlungsrecht oder 
einer Wandlungspflicht auf Aktien mit einem anteiligen 
Betrag des Grundkapitals von bis zu 10 % des Grund-
kapitals im Zeitpunkt des Wirksamwerdens oder – falls 
dieser Wert geringer ist – im Zeitpunkt der Ausübung 
der vorliegenden Ermächtigung unter Ausschluss des 
Bezugsrechts begeben werden. Auf die vorgenannte 
10-%-Grenze werden Aktien angerechnet, die unter der 
vorliegenden Ermächtigung unter mit Ausschluss des 
Bezugsrechts ausgegebenen Schuldverschreibungen 
auszugeben sind, sowie diejenigen Aktien, die während 
der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zur bezugsrechts-
freien Ausgabe der Schuldverschreibungen mit Options 
und/oder Wandlungsrecht oder -pflicht aus genehmig-
tem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts ausge-
geben werden.

hh) Durchführungsermächtigung

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats die weiteren Einzelheiten der Ausgabe und 
Ausstattung der Schuldverschreibungen, insbesondere 
Zinssatz, Ausgabekurs, Laufzeit und Stückelung, Ver-
wässerungsschutzbestimmungen, Options- oder Wand-
lungszeitraum sowie im vorgenannten Rahmen den 
Wandlungs- und Optionspreis, zu bestimmen oder im 
Einvernehmen mit den Organen des die Options- oder 
Wandelanleihe begebenden Konzernunternehmens der 
Gesellschaft festzulegen.
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b) Aufhebung des Bedingten Kapitals 2014 und Schaffung 
eines neuen bedingten Kapitals

 
Das bestehende Bedingte Kapital 2014 in § 4 Absatz 4 der 
Satzung wird unter Aufhebung des § 4 Absatz 4 der Sat-
zung aufgehoben.

 
Das Grundkapital wird um bis zu 17.715.732,48 Euro durch 
Ausgabe von bis zu 6.920.208 neuen, auf den Inhaber lau-
tenden Stückaktien bedingt erhöht (bedingtes Kapital).

 
Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von 
Stückaktien bei der Ausübung von Wandlungs- oder Op-
tionsrechten (oder bei Erfüllung entsprechender Wand-
lungspflichten) oder bei Ausübung eines Wahlrechts der 
Gesellschaft, ganz oder teilweise anstelle der Zahlung 
des fälligen Geldbetrags Stückaktien der Gesellschaft zu 
gewähren, an die Inhaber von Wandel-, Options- oder Ge-
winnschuldverschreibungen bzw. Kombinationen dieser 
Instrumente, die aufgrund des Ermächtigungsbeschlus-
ses der Hauptversammlung vom 10. Mai 2019 bis zum  
9. Mai 2024 von der Gesellschaft oder einem nachgeord-
neten Konzernunternehmen ausgegeben werden. Die 
Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe 
des vorstehend bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses 
jeweils zu bestimmenden Options- oder Wandlungspreis.

 
Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur im Falle der Bege-
bung von Schuldverschreibungen, die mit Options- oder 
Wandlungsrechten oder Wandlungspflichten ausgestattet 
sind, gemäß dem Ermächtigungsbeschluss der Haupt-
versammlung vom 10. Mai 2019 und nur insoweit durch-
zuführen, wie von Options- oder Wandlungsrechten Ge-
brauch gemacht wird oder zur Wandlung verpflichtete 
Inhaber oder Gläubiger von Schuldverschreibungen ihre 
Verpflichtung zur Wandlung erfüllen oder soweit die Ge-
sellschaft ein Wahlrecht ausübt, ganz oder teilweise an-
stelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Stückaktien 
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der Gesellschaft zu gewähren, und soweit jeweils nicht 
ein Barausgleich gewährt oder eigene Aktien zur Bedie-
nung eingesetzt werden.

 
Die ausgegebenen neuen Aktien nehmen vom Beginn des 
Geschäftsjahrs an, in dem sie entstehen, am Gewinn teil. 
Soweit rechtlich zulässig, kann der Vorstand, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats, die Gewinnbeteiligung neuer  
Aktien hiervon und auch abweichend von § 60 Absatz 2 
Aktiengesetz auch für ein bereits abgelaufenes Ge-
schäftsjahr festlegen.

 
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung 
der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.

c) Satzungsänderung 

§ 4 Absatz 4 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 

„Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 
17.715.732,48 Euro durch Ausgabe von bis zu 6.920.208 
neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt er-
höht („Bedingtes Kapital“). Die bedingte Kapitalerhöhung 
wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber bzw. Gläu-
biger von Wandlungs- oder Optionsrechten oder die zur 
Wandlung Verpflichteten aus ausgegebenen Options- oder 
Wandelanleihen oder Gewinnschuldverschreibungen (oder 
Kombinationen dieser Instrumente), die von der Gesell-
schaft oder einem nachgeordneten Konzernunternehmen 
der Gesellschaft aufgrund der Ermächtigung des Vorstands 
durch den Hauptversammlungsbeschluss vom 10. Mai 2019 
bis zum 9. Mai 2024 ausgegeben oder garantiert werden, 
von ihren Wandlungs- oder Optionsrechten Gebrauch ma-
chen oder soweit die zur Wandlung verpflichteten Inhaber 
bzw. Gläubiger ausgegebener Schuldverschreibungen mit 
Wandlungspflicht ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen oder 
soweit die Gesellschaft ein Wahlrecht ausübt, ganz oder 
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teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Ak-
tien der Gesellschaft zu gewähren, soweit nicht jeweils ein 
Barausgleich gewährt oder eigene Aktien zur Bedienung 
eingesetzt werden.

Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe 
des vorstehend bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses 
jeweils zu bestimmenden Options- oder Wandlungspreis. 
Die zur Ausgabe gelangenden neuen Aktien nehmen vom 
Beginn des Geschäftsjahrs an, in dem sie durch Ausübung 
von Wandlungs- oder Optionsrechten oder in Erfüllung 
von Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil. Soweit 
rechtlich zulässig, kann der Vorstand, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats, die Gewinnbeteiligung neuer Aktien hiervon 
und auch abweichend von § 60 Absatz 2 Aktiengesetz auch 
für ein bereits abgelaufenes Geschäftsjahr festlegen. Der 
Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten 
Kapitalerhöhung festzusetzen.“

d) Ermächtigung zur Satzungsanpassung 

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Ab-
sätze 1 und 4 des § 4 der Satzung der Gesellschaft ent-
sprechend der jeweiligen Ausgabe der Bezugsaktien an-
zupassen sowie alle sonstigen damit im Zusammenhang 
stehenden Anpassungen der Satzung vorzunehmen, die 
nur die Fassung betreffen. 

Entsprechendes gilt im Falle der Nichtausnutzung der 
Ermächtigung zur Ausgabe von Schuldverschreibun-
gen nach Ablauf des Ermächtigungszeitraums sowie im 
Falle der Nichtausnutzung des bedingten Kapitals nach 
Ablauf der Fristen für die Ausübung von Options- oder 
Wandlungsrechten oder für die Erfüllung von Wand-
lungspflichten.
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Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 6 gemäß § 221 
Absatz 4 Satz 2 Aktiengesetz in Verbindung mit § 186 Absatz 4 
Satz 2 Aktiengesetz

Der Vorstand hat gemäß § 221 Absatz 4 Satz 2 Aktiengesetz 
in Verbindung mit § 186 Absatz 4 Satz 2 Aktiengesetz einen 
schriftlichen Bericht über die Gründe für die in Punkt 6 der 
Tagesordnung vorgeschlagene Ermächtigung zum Ausschluss 
des Bezugsrechts und zum vorgeschlagenen Ausgabebetrag 
erstattet. Der Bericht ist vom Tag der Einberufung der Haupt-
versammlung an im Internet unter www.durr-group.com/de/
investoren/hauptversammlung zugänglich. Er wird auch in der 
Hauptversammlung zur Einsichtnahme durch die Aktionäre 
ausliegen. Der Bericht wird wie folgt bekannt gemacht: 

Die Begebung von Wandel-, Options- oder Gewinnschuldver-
schreibungen oder von Kombinationen dieser Instrumente (zu-
sammen „Schuldverschreibungen“) sowie die Möglichkeit, auch 
Schuldverschreibungen ohne Laufzeitbegrenzung ausgeben zu 
können, soll die Möglichkeiten der Gesellschaft zur Finanzie-
rung ihrer Aktivitäten zusätzlich zu den klassischen Formen 
der Fremd- und Eigenkapitalaufnahme erweitern und dem 
Vorstand, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, insbesondere bei 
Eintritt attraktiver Kapitalmarktbedingungen den Weg zu einer 
im Interesse der Gesellschaft liegenden flexiblen und zeitna-
hen Finanzierung eröffnen. Dabei soll die Möglichkeit, neben 
der Einräumung von Wandlungs- oder Optionsrechten auch 
Wandlungspflichten zu begründen, wie auch die mögliche Kom-
bination von Wandel-, Options- und/oder Gewinnschuldver-
schreibungen den Spielraum für die Ausgestaltung dieser Fi-
nanzierungsinstrumente erweitern. Die Ermächtigung gibt der 
Gesellschaft zudem die erforderliche Flexibilität, die Schuld-
verschreibungen selbst oder durch unmittelbare oder mittel-
bare Konzerngesellschaften zu platzieren. Schuldverschrei-
bungen können außer in Euro auch in anderen Währungen, 
beispielsweise der gesetzlichen Währung eines OECD-Landes, 
mit und ohne Laufzeitbegrenzung ausgegeben werden. In den 
Anleihebedingungen kann – zur Erhöhung der Flexibilität – vor-

https://www.durr-group.com/de/investoren/hauptversammlung/
https://www.durr-group.com/de/investoren/hauptversammlung/
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gesehen werden, dass die Gesellschaft einem Wandlungs- oder 
Optionsberechtigten nicht Aktien der Gesellschaft gewährt, 
sondern den Gegenwert ganz oder teilweise in Geld zahlt.

Aus diesen Gründen wird der Hauptversammlung die Schaffung 
einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel-, Options- 
oder Gewinnschuldverschreibungen oder von Kombinationen 
dieser Instrumente auch ohne Laufzeitbeschränkung vorge-
schlagen. Insgesamt sollen Schuldverschreibungen bis zu ei-
nem Gesamtnennbetrag von bis zu 17.715.732,48 Euro begeben 
und den Inhabern bzw. Gläubigern von Wandel- oder Options-
schuldverschreibungen Wandlungs- oder Optionsrechte auf 
neue Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapi-
tals von insgesamt bis zu 6.920.208 Euro gewährt werden kön-
nen. Dabei wird von der Ermächtigung, die Gewinnbeteiligung 
neuer Aktien abweichend von § 60 Absatz 2 Aktiengesetz auch 
für ein bereits abgelaufenes Geschäftsjahr festzulegen, nur 
dann Gebrauch gemacht werden, wenn dies nach Einschätzung 
von Vorstand und Aufsichtsrat zur Vermeidung anderenfalls 
drohender aktienrechtlicher Schwierigkeiten im Hinblick auf 
Sonderbeschlüsse erforderlich und sachgerecht erscheint.

Der Ausgabebetrag für die neuen Aktien muss mit Ausnahme 
der Fälle, in denen eine Ersetzungsbefugnis oder eine Wand-
lungspflicht vorgesehen ist, mindestens 80 % des zeitnah zur 
Ausgabe der Schuldverschreibungen, die mit Options- oder 
Wandlungsrechten oder -pflichten verbunden sind, ermittel-
ten Börsenkurses entsprechen. Durch die Möglichkeit eines 
Zuschlags (der sich nach der Laufzeit der Options- bzw. Wan-
delanleihe erhöhen kann) wird die Voraussetzung dafür ge-
schaffen, dass die Bedingungen der Wandel- bzw. Optionsan-
leihen den jeweiligen Kapitalmarktverhältnissen im Zeitpunkt 
ihrer Ausgabe Rechnung tragen können. In den Fällen der 
Ersetzungsbefugnis und der Wandlungspflicht muss der Aus-
gabebetrag der neuen Aktien nach näherer Maßgabe der An-
leihebedingungen mindestens entweder dem oben genannten 
Mindestpreis oder dem volumengewichteten durchschnittli-
chen Schlusskurs der Stückaktie der Gesellschaft im elektroni-
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schen Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse während der  
10 Börsentage vor dem Tag der Endfälligkeit oder dem anderen 
festgelegten Zeitpunkt entsprechen, auch wenn dieser Durch-
schnittskurs unterhalb des oben genannten Mindestpreises  
(80 %) liegt. Der anteilige Betrag des Grundkapitals der bei 
Wandlung oder Optionsausübung auszugebenden Stückaktien 
der Gesellschaft darf den Nennbetrag der Wandelschuldver-
schreibungen nicht übersteigen. § 9 Absatz 1 Aktiengesetz in 
Verbindung mit § 199 Absatz 2 Aktiengesetz ist zu beachten.

Bezugsrecht der Aktionäre

Den Aktionären steht grundsätzlich ein gesetzliches Bezugs-
recht auf die auszugebenden Schuldverschreibungen zu (§ 221 
Absatz 4 in Verbindung mit § 186 Absatz 1 Aktiengesetz). Um 
die Abwicklung der Emission zu erleichtern, soll von der Mög-
lichkeit Gebrauch gemacht werden, die Schuldverschreibungen 
an ein Kreditinstitut oder ein Konsortium von Kreditinstituten 
mit der Verpflichtung auszugeben, den Aktionären die Anleihen 
entsprechend ihrem Bezugsrecht anzubieten (mittelbares Be-
zugsrecht im Sinne von § 186 Absatz 5 Aktiengesetz).

Bezugsrechtsausschluss bei Spitzenbeträgen 

Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts für Spit-
zenbeträge ermöglicht die Ausnutzung der erbetenen Ermäch-
tigung zur Ausgabe von Wandel-, Options- oder Gewinnschuld-
verschreibungen oder von Kombinationen dieser Instrumente 
mit runden Beträgen, was die Abwicklung der Emission erleich-
tert. Die vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen 
freien Spitzen werden entweder durch Verkauf über die Börse 
oder in sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft ver-
wertet.
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Bezugsrechtsausschluss zugunsten ausgegebener Options-, 
Wandel- und Gewinnschuldverschreibungen mit Wandlungs- 
oder Optionsrecht oder Wandlungspflicht

Der Ausschluss des Bezugsrechts zugunsten der Inhaber von 
bereits ausgegebenen Wandlungsrechten und Optionsrechten 
hat den Vorteil, dass der Wandlungs- bzw. Optionspreis für die 
bereits ausgegebenen Wandlungs- bzw. Optionsrechte nicht 
ermäßigt zu werden braucht bzw. an die Inhaber der genann-
ten Rechte bzw. Pflichten keine Ausgleichszahlung in bar ge-
leistet werden muss, um sie in dem Umfang vor Verwässerung 
zu schützen, wie es in den Anleihebedingungen vorgesehen ist. 
Hierdurch wird insgesamt ein höherer Mittelzufluss ermög-
licht, so dass der Bezugsrechtsausschluss im Interesse der 
Gesellschaft und ihrer Aktionäre liegt. 

Bezugsrechtsausschluss gemäß § 221 Absatz 4 Satz 2 in 
Verbindung mit § 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz

Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, wenn 
die Ausgabe der Schuldverschreibungen gegen Barzahlung zu 
einem Kurs erfolgt, der den Marktwert dieser Anleihen nicht 
wesentlich unterschreitet. Hierdurch erhält die Gesellschaft 
die Möglichkeit, günstige Marktsituationen sehr kurzfristig 
und schnell zu nutzen und durch eine marktnahe Festsetzung 
der Konditionen bessere Bedingungen bei der Festlegung von 
Zinssatz, Options- bzw. Wandlungspreis und Ausgabepreis der 
Schuldverschreibungen zu erreichen. Eine marktnahe Kon-
ditionenfestsetzung und reibungslose Platzierung wären bei 
Wahrung des Bezugsrechts nicht möglich. Zwar gestattet § 186 
Absatz 2 Aktiengesetz eine Veröffentlichung des Bezugspreises 
(und damit der Konditionen der Schuldverschreibung) bis zum 
drittletzten Tag der Bezugsfrist. Angesichts der häufig zu beob-
achtenden Volatilität an den Aktienmärkten besteht aber auch 
dann ein Marktrisiko über mehrere Tage, welches zu Sicher-
heitsabschlägen bei der Festlegung der Anleihekonditionen und 
so zu nicht marktnahen Konditionen führt. Auch ist bei Bestand 



23

eines Bezugsrechts wegen der Ungewissheit über seine Aus-
übung die erfolgreiche Platzierung bei Dritten gefährdet bzw. 
mit zusätzlichen Aufwendungen verbunden. Schließlich kann 
bei Einräumung eines Bezugsrechts die Gesellschaft wegen 
der Länge der Bezugsfrist nicht kurzfristig auf günstige bzw. 
ungünstige Marktverhältnisse reagieren, sondern ist rückläu-
figen Aktienkursen während der Bezugsfrist ausgesetzt, die zu 
einer für die Gesellschaft ungünstigen Eigenkapitalbeschaf-
fung führen können.

Für diesen Fall eines vollständigen Ausschlusses des Bezugs-
rechts gilt gemäß § 221 Absatz 4 Satz 2 Aktiengesetz die Bestim-
mung des § 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz entsprechend. Die 
dort geregelte Grenze für Bezugsrechtsausschlüsse von 10 % 
des Grundkapitals ist nach dem Beschlussinhalt einzuhalten. 
Das Volumen des bedingten Kapitals, das in diesem Fall höchs-
tens zur Sicherung der Optionsrechte oder Wandlungsrechte 
bzw. -pflichten zur Verfügung gestellt werden soll, darf 10 % des 
bei Wirksamwerden der Ermächtigung zum Bezugsrechtsaus-
schluss nach § 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz bestehenden 
Grundkapitals nicht übersteigen. Durch eine entsprechende Vor-
gabe im Ermächtigungsbeschluss ist ebenfalls sichergestellt, 
dass auch im Falle einer Kapitalherabsetzung die 10-%-Grenze 
nicht überschritten wird, da nach der Ermächtigung zum Be-
zugsrechtsausschluss ausdrücklich 10 % des Grundkapitals 
nicht überschritten werden dürfen, und zwar weder im Zeit-
punkt des Wirksamwerdens noch – falls dieser Wert geringer 
wird – im Zeitpunkt der Ausübung der vorliegenden Ermächti-
gung. Dabei werden eigene Aktien, die unter entsprechender 
Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz veräußert 
werden, sowie diejenigen Aktien, die aus genehmigtem Kapital 
unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Absatz 3 Satz 4  
Aktiengesetz ausgegeben werden, wenn die Veräußerung bzw. 
Ausgabe während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zur nach  
§ 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz bezugsrechtsfreien Ausgabe 
der Schuldverschreibungen mit Options- und/oder Wandlungs-
rechten oder -pflichten erfolgt, angerechnet und vermindern da-
mit diesen Betrag entsprechend.
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Aus § 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz ergibt sich ferner, 
dass der Ausgabepreis den Börsenpreis nicht wesentlich un-
terschreiten darf. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass 
eine nennenswerte wirtschaftliche Verwässerung des Wertes 
der Aktien nicht eintritt. Ob ein solcher Verwässerungseffekt 
bei der bezugsrechtsfreien Ausgabe von Wandel-, Options- 
oder Gewinnschuldverschreibungen oder von Kombinationen 
dieser Instrumente eintritt, kann ermittelt werden, indem der 
hypothetische Marktwert dieser Schuldverschreibungen nach 
anerkannten, insbesondere finanzmathematischen Methoden 
errechnet und mit dem Ausgabepreis verglichen wird. Liegt 
nach pflichtgemäßer Prüfung dieser Ausgabepreis nur unwe-
sentlich unter dem hypothetischen Börsenpreis zum Zeitpunkt 
der Begebung der Wandel-, Options- oder Gewinnschuldver-
schreibungen oder von Kombinationen dieser Instrumente, 
ist nach dem Sinn und Zweck der Regelung des § 186 Absatz 3  
Satz 4 Aktiengesetz ein Bezugsrechtsausschluss wegen des 
nur unwesentlichen Abschlags zulässig. Der Beschluss sieht 
deshalb vor, dass der Vorstand vor Ausgabe der Schuldver-
schreibungen nach pflichtgemäßer Prüfung zu der Auffassung 
gelangen muss, dass der vorgesehene Ausgabepreis zu keiner 
nennenswerten Verwässerung des Wertes der Aktien führt. Da-
mit würde der rechnerische Marktwert eines Bezugsrechts auf 
beinahe null sinken, so dass den Aktionären durch den Bezugs-
rechtsausschluss kein nennenswerter wirtschaftlicher Nach-
teil entstehen kann.

All dies stellt sicher, dass eine nennenswerte Verwässerung 
des Wertes der Aktien durch den Bezugsrechtsausschluss nicht 
eintritt. Außerdem haben die Aktionäre die Möglichkeit, ihren 
Anteil am Grundkapital der Gesellschaft auch nach Ausübung 
von Wandlungs- oder Optionsrechten jederzeit durch Zukäufe 
von Aktien über die Börse aufrechtzuerhalten. Demgegenüber 
ermöglicht die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss der 
Gesellschaft marktnahe Konditionenfestsetzung, größtmögli-
che Sicherheit hinsichtlich der Platzierbarkeit bei Dritten und 
die kurzfristige Ausnutzung günstiger Marktsituationen.
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Bezugsrechtsausschluss bei Ausgabe von Schuldverschrei-
bungen gegen Sacheinlage

Ferner kann das Bezugsrecht der Aktionäre durch den Vorstand 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats ausgeschlossen werden, 
wenn die Ausgabe der Schuldverschreibungen gegen Sachleis-
tung zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, Unterneh-
mensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen oder anderer 
Wirtschaftsgüter (auch Forderungen) erfolgt und dies im Inte-
resse der Gesellschaft liegt. Voraussetzung ist, dass der Wert 
der Sachleistung in einem angemessenen Verhältnis zum Wert 
der Schuldverschreibung steht. Dabei ist der nach anerkannten 
Methoden ermittelte theoretische Marktwert maßgeblich.

Die Ausgabe von Schuldverschreibungen gegen Sachleistung 
ohne Bezugsrecht soll den Vorstand unter anderem in die Lage 
versetzen, die Schuldverschreibungen auch als Akquisitions-
währung einsetzen zu können, um in geeigneten Einzelfäl-
len im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder 
zum (auch mittelbaren) Erwerb von Unternehmen, Betrieben, 
Unternehmensteilen, Beteiligungen oder sonstigen Vermö-
gensgegenständen oder Ansprüchen auf den Erwerb von Ver-
mögensgegenständen einschließlich Forderungen gegen die 
Gesellschaft oder ihre Konzerngesellschaften solche Sach-
leistungen gegen Übertragung von solchen Finanzierungsins-
trumenten erwerben zu können. Unternehmenserweiterungen, 
die durch einen Unternehmens- oder Beteiligungserwerb er-
folgen, erfordern in der Regel schnelle Entscheidungen. Durch 
die vorgesehene Ermächtigung kann der Vorstand auf dem na-
tionalen oder internationalen Markt rasch und flexibel auf vor-
teilhafte Angebote oder sich ansonsten bietende Gelegenheiten 
reagieren und Möglichkeiten zur Unternehmenserweiterung 
durch den Erwerb von Unternehmen oder Unternehmensbetei-
ligungen gegen Begebung von Schuldverschreibungen im Inte-
resse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre ausnutzen.
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Beschränkung des Gesamtumfangs der bezugsrechtsfreien 
Ausgabe der Schuldverschreibungen

Nach der Ermächtigung dürfen – unter Ausschluss des Bezugs-
rechts – nur Schuldverschreibungen mit einem Options- oder 
Wandlungsrecht oder einer Wandlungspflicht auf Aktien mit ei-
nem anteiligen Betrag des Grundkapitals von bis zu 10 % des 
Grundkapitals im Zeitpunkt des Wirksamwerdens oder – falls 
dieser Wert geringer ist – im Zeitpunkt der Ausübung der vor-
liegenden Ermächtigung begeben werden. Auf die vorgenannte 
10-%-Grenze werden Aktien angerechnet, die unter der vorlie-
genden Ermächtigung unter mit Ausschluss des Bezugsrechts 
ausgegebenen Schuldverschreibungen auszugeben sind, sowie 
diejenigen Aktien, die während der Laufzeit dieser Ermächti-
gung bis zur bezugsrechtsfreien Ausgabe der Schuldverschrei-
bungen mit Options- und/oder Wandlungsrecht oder -pflicht 
aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts 
ausgegeben werden. Da nach der vorstehenden Ermächtigung 
die Möglichkeit des Ausschlusses des Bezugsrechts bereits 
sehr eingeschränkt ist, wird durch diese zusätzliche volumen-
mäßige Beschränkung, über die gesetzlichen Einschränkungen 
hinausgehend, die Beeinträchtigung der Aktionäre in engen 
Grenzen gehalten.

Bezugsrechtsausschluss speziell für besonders ausgestaltete 
Gewinnschuldverschreibungen

Soweit Gewinnschuldverschreibungen ohne Wandlungs- oder 
Optionsrecht oder Wandlungspflicht ausgegeben werden sol-
len, ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-
rats das Bezugsrecht der Aktionäre insgesamt auszuschließen, 
wenn diese Gewinnschuldverschreibungen obligationsähnlich 
ausgestattet sind, d. h. keine Mitgliedschaftsrechte in der Ge-
sellschaft begründen, keine Beteiligung am Liquidationserlös 
gewähren und die Höhe der Verzinsung nicht auf Grundlage 
der Höhe des Jahresüberschusses, des Bilanzgewinns oder 
der Dividende berechnet wird. Zudem ist erforderlich, dass 
die Verzinsung und der Ausgabebetrag der Gewinnschuld-
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verschreibungen den zum Zeitpunkt der Begebung aktuellen 
Marktkonditionen für vergleichbare Mittelaufnahmen entspre-
chen. Wenn die genannten Voraussetzungen erfüllt sind, resul-
tieren aus dem Ausschluss des Bezugsrechts keine Nachteile 
für die Aktionäre, da die Gewinnschuldverschreibungen keine 
Mitgliedschaftsrechte begründen und auch keinen Anteil am 
Liquidationserlös oder am Gewinn der Gesellschaft gewäh-
ren. Zwar kann vorgesehen werden, dass die Verzinsung vom 
Vorliegen eines Jahresüberschusses, eines Bilanzgewinns 
oder einer Dividende abhängt. Hingegen wäre eine Regelung 
unzulässig, wonach ein höherer Jahresüberschuss, ein höhe-
rer Bilanzgewinn oder eine höhere Dividende zu einer höheren 
Verzinsung führen würde. Daher werden durch die Ausgabe der 
Gewinnschuldverschreibungen weder das Stimmrecht noch die 
Beteiligung der Aktionäre an der Gesellschaft und deren Ge-
winn verändert oder verwässert. Zudem ergibt sich infolge der 
marktgerechten Ausgabebedingungen, die für diesen Fall des 
Bezugsrechtsausschlusses verbindlich vorgeschrieben sind, 
kein nennenswerter Bezugsrechtswert.

7. Beschlussfassung über die Schaffung eines genehmigten Ka-
pitals mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts 
sowie die entsprechende Satzungsänderung

Das von der Hauptversammlung am 30. April 2014 unter Tagesord-
nungspunkt 8 beschlossene, in § 5 der Satzung geregelte Geneh-
migte Kapital läuft am 29. April 2019 aus. Um die Gesellschaft auch 
in Zukunft in die Lage zu versetzen, ihren Finanzbedarf schnell und 
flexibel decken zu können, soll die in § 5 der Satzung bisher enthal-
tene Regelung zum Genehmigten Kapital gestrichen und ein neues 
genehmigtes Kapital gegen Bar- und/oder Sacheinlagen mit der 
Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss geschaffen werden. Die 
Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss soll auf insgesamt 10 % 
des Grundkapitals beschränkt werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu be-
schließen: 
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a) Schaffung eines genehmigten Kapitals mit der Möglich-
keit zum Ausschluss des Bezugsrechts 

 
Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital bis zum  
9. Mai 2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 
53.147.197,44 Euro durch Ausgabe von bis zu 20.760.624 
neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen 
Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals zu 
erhöhen („Genehmigtes Kapital“). Den Aktionären steht 
grundsätzlich ein Bezugsrecht zu. Der Vorstand wird je-
doch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
Bezugsrecht der Aktionäre in den folgenden Fällen aus-
zuschließen: 

aa) zum Ausgleich von Spitzenbeträgen;

bb) soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern oder 
Gläubigern der von der Gesellschaft oder ihren Kon-
zerngesellschaften ausgegebenen Options- oder 
Wandlungsrechten oder Wandlungspflichten ein Be-
zugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang einzuräu-
men, wie es ihnen nach Ausübung der Wandlungs- und/
oder Optionsrechte bzw. nach Erfüllung einer Wand-
lungspflicht als Aktionäre zustehen würde;

cc) wenn der Ausgabepreis der neuen Aktien bei Kapi-
talerhöhungen gegen Bareinlagen den Börsenpreis 
der bereits börsennotierten Aktien zum Zeitpunkt der 
endgültigen Festlegung des Ausgabepreises, die mög-
lichst zeitnah zur Platzierung der Aktien erfolgen soll, 
nicht wesentlich unterschreitet und die ausgegebe-
nen Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals weder 
im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt 
der Ausübung dieser Ermächtigung überschreiten. Auf 
diese Höchstgrenze von 10 % des Grundkapitals ist der 
anteilige Betrag des Grundkapitals anzurechnen, der 
auf eigene Aktien entfällt, die ab Wirksamwerden die-
ser Ermächtigung in unmittelbarer bzw. entsprechen-



29

der Anwendung von § 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz 
veräußert werden, sowie derjenige anteilige Betrag 
des Grundkapitals, der auf Aktien entfällt, auf die sich 
Wandlungs- und/oder Optionsrechte bzw. Wandlungs-
pflichten aus Schuldverschreibungen beziehen, die 
gemäß der Ermächtigung der Hauptversammlung vom  
10. Mai 2019 ab Wirksamwerden dieser Ermächtigung 
unter Ausschluss des Bezugsrechts nach § 186 Absatz 3 
Satz 4 Aktiengesetz begeben werden;

dd) bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen.

Die insgesamt aufgrund der vorstehenden Ermächtigungen 
unter Ausschluss des Bezugsrechts bei Kapitalerhöhungen 
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen ausgegebenen Aktien dür-
fen 10 % des Grundkapitals weder im Zeitpunkt des Wirksam-
werdens der Ermächtigung noch im Zeitpunkt ihrer Ausnut-
zung überschreiten. Auf die vorgenannte 10-%-Grenze werden 
Aktien angerechnet, die unter dem Genehmigten Kapital unter 
Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben werden, sowie Ak-
tien, die während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals un-
ter mit Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Schuld-
verschreibungen mit Options- und/oder Wandlungsrecht oder 
-pflicht auszugeben sind.

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-
rats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingun-
gen der Aktienausgabe festzulegen. Der Aufsichtsrat wird er-
mächtigt, die Fassung des § 4 Absatz 1, Sätze 1 und 2 sowie des  
§ 5 der Satzung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des 
Genehmigten Kapitals anzupassen und, falls das Genehmigte 
Kapital bis zum 9. Mai 2024 nicht oder nicht vollständig ausge-
nutzt sein sollte, § 5 der Satzung nach Fristablauf der Ermäch-
tigung zu streichen.
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b) Satzungsänderung

Das von der Hauptversammlung am 30. April 2014 unter 
Tagesordnungspunkt 8 beschlossene, in § 5 der Satzung 
geregelte Genehmigte Kapital wird gestrichen und § 5 der 
Satzung wird wie folgt neu gefasst: 

„Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum  
9. Mai 2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 
53.147.197,44 Euro durch Ausgabe von bis zu 20.760.624 neuen, 
auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder 
Sacheinlagen einmal oder mehrmals zu erhöhen (Genehmigtes 
Kapital). Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht 
zu. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre in den folgenden 
Fällen auszuschließen:

 
a) zum Ausgleich von Spitzenbeträgen;

b) soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern oder Gläubi-
gern der von der Gesellschaft oder ihren Konzerngesell-
schaften ausgegebenen Options- oder Wandlungsrechten 
oder Wandlungspflichten ein Bezugsrecht auf neue Aktien in 
dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung der 
Wandlungs- und/oder Optionsrechte bzw. nach Erfüllung ei-
ner Wandlungspflicht als Aktionäre zustehen würde;

c) wenn der Ausgabepreis der neuen Aktien bei Kapitalerhö-
hungen gegen Bareinlagen den Börsenpreis der bereits 
börsennotierten Aktien zum Zeitpunkt der endgültigen 
Festlegung des Ausgabepreises, die möglichst zeitnah zur 
Platzierung der Aktien erfolgen soll, nicht wesentlich un-
terschreitet und die ausgegebenen Aktien insgesamt 10 % 
des Grundkapitals weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung über-
schreiten. Auf diese Höchstgrenze von 10 % des Grundkapi-
tals ist der anteilige Betrag des Grundkapitals anzurechnen, 
der auf eigene Aktien entfällt, die ab Wirksamwerden dieser 
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Ermächtigung in unmittelbarer bzw. entsprechender An-
wendung von § 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz veräußert 
werden, sowie derjenige anteilige Betrag des Grundkapitals, 
der auf Aktien entfällt, auf die sich Wandlungs- und/oder Op-
tionsrechte bzw. Wandlungspflichten aus Schuldverschrei-
bungen beziehen, die gemäß der Ermächtigung der Haupt-
versammlung vom 10. Mai 2019 ab Wirksamwerden dieser 
Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts nach  
§ 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz begeben werden;

d) bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen.

Die insgesamt aufgrund der vorstehenden Ermächtigungen un-
ter Ausschluss des Bezugsrechts bei Kapitalerhöhungen gegen 
Bar- und/oder Sacheinlagen ausgegebenen Aktien dürfen 10 % 
des Grundkapitals weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Ermächtigung noch im Zeitpunkt ihrer Ausnutzung überschreiten. 
Auf die vorgenannte 10-%-Grenze werden Aktien angerechnet, die 
unter dem Genehmigten Kapital unter Ausschluss des Bezugs-
rechts ausgegeben werden, sowie Aktien, die während der Laufzeit 
des Genehmigten Kapitals unter mit Ausschluss des Bezugsrechts 
ausgegebenen Schuldverschreibungen mit Options- und/oder 
Wandlungsrecht oder -pflicht auszugeben sind. 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Ak-
tienausgabe festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fas-
sung des § 4 Absatz 1, Sätze 1 und 2 sowie des § 5 der Satzung ent-
sprechend der jeweiligen Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 
anzupassen und, falls das Genehmigte Kapital bis zum 9. Mai 2024 
nicht oder nicht vollständig ausgenutzt sein sollte, § 5 der Satzung 
nach Fristablauf der Ermächtigung zu streichen.“
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Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 7 gemäß § 203
Absatz 2 Satz 2 Aktiengesetz in Verbindung mit § 186 Absatz 4 
Satz 2 Aktiengesetz 

Der Vorstand hat gemäß § 203 Absatz 2 Satz 2 Aktiengesetz 
in Verbindung mit § 186 Absatz 4 Satz 2 Aktiengesetz einen 
schriftlichen Bericht über die Gründe für die in Punkt 7 der 
Tagesordnung vorgeschlagene Ermächtigung zum Ausschluss 
des Bezugsrechts und zum vorgeschlagenen Ausgabebetrag 
erstattet. Der Bericht ist vom Tag der Einberufung der Haupt-
versammlung an im Internet unter www.durr-group.com/de/
investoren/hauptversammlung zugänglich. Er wird auch in der 
Hauptversammlung zur Einsichtnahme durch die Aktionäre 
ausliegen. Der Bericht wird wie folgt bekannt gemacht:

Das bisherige, von der Hauptversammlung am 30. April 2014 
unter Tagesordnungspunkt 8 beschlossene Genehmigte Kapital 
läuft zum 29. April 2019 aus. Unter Punkt 7 der Tagesordnung 
wird daher der Hauptversammlung die Schaffung eines neuen 
genehmigten Kapitals in Höhe von bis zu 53.147.197,44 Euro 
durch Ausgabe von bis zu 20.760.624 neuen, auf den Inhaber 
lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen vor-
geschlagen („Genehmigtes Kapital“). Mit dem vorgeschlagenen 
Genehmigten Kapital wird der Vorstand der Gesellschaft in 
einem angemessenen Rahmen in die Lage versetzt, die Eigen-
kapitalausstattung der Gesellschaft gerade auch im Hinblick 
auf die vom Vorstand verfolgte strategische Weiterentwicklung 
des Konzerns und gezielte Ausweitung der Geschäftsaktivitä-
ten in dynamischen Märkten jederzeit den geschäftlichen Er-
fordernissen anzupassen und in den sich wandelnden Märkten 
im Interesse ihrer Aktionäre schnell und flexibel zu handeln. 
Dazu muss die Gesellschaft – unabhängig von konkreten Aus-
nutzungsplänen – stets über die notwendigen Instrumente der 
Kapitalbeschaffung verfügen. Da Entscheidungen über die De-
ckung eines Kapitalbedarfs in der Regel kurzfristig zu treffen 
sind, ist es wichtig, dass die Gesellschaft hierbei nicht vom 
Rhythmus der jährlichen Hauptversammlungen abhängig ist. 
Mit dem Instrument des genehmigten Kapitals hat der Gesetz-

https://www.durr-group.com/de/investoren/hauptversammlung/
https://www.durr-group.com/de/investoren/hauptversammlung/
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geber diesem Erfordernis Rechnung getragen. Gängige Anläs-
se für die Inanspruchnahme eines genehmigten Kapitals sind 
die Stärkung der Eigenkapitalbasis und die Finanzierung von 
Beteiligungserwerben.

Bezugsrecht der Aktionäre

Bei der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals haben die Akti-
onäre grundsätzlich ein gesetzliches Bezugsrecht (§ 203 Ab-
satz 1 Satz 1 Aktiengesetz in Verbindung mit § 186 Absatz 1  
Aktiengesetz). Die Aktien können im Rahmen dieses gesetz-
lichen Bezugsrechts den Aktionären auch mittelbar gewährt 
werden gemäß § 186 Absatz 5 Aktiengesetz, ohne dass es dazu 
einer expliziten Ermächtigung bedarf. Das Bezugsrecht der 
Aktionäre kann jedoch in den nachfolgend erläuterten Fällen 
ausgeschlossen werden, wobei die Möglichkeit des Bezugs-
rechtsausschlusses für Kapitalerhöhungen gegen Bar- und  
Sacheinlagen auf insgesamt 10 % des Grundkapitals be-
schränkt sein soll.

Bezugsrechtsausschluss bei Spitzenbeträgen

Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts für Spit-
zenbeträge dient dazu, im Hinblick auf den Betrag der jeweiligen 
Kapitalerhöhung ein praktikables Bezugsverhältnis darstellen 
zu können. Ohne den Ausschluss des Bezugsrechts hinsichtlich 
des Spitzenbetrags würden insbesondere bei der Kapitalerhö-
hung um runde Beträge die technische Durchführung der Ka-
pitalerhöhung und die Ausübung des Bezugsrechts erheblich 
erschwert. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre 
ausgeschlossenen neuen Aktien werden entweder durch Ver-
kauf über die Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für die 
Gesellschaft verwertet.
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Bezugsrechtsausschluss zugunsten ausgegebener Options-, 
Wandel- und Gewinnschuldverschreibungen mit Wandlungs- 
oder Optionsrecht oder Wandlungspflicht

Darüber hinaus soll das Bezugsrecht mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats ausgeschlossen werden können, soweit es er-
forderlich ist, um auch den Inhabern oder Gläubigern von im 
Zeitpunkt der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals bestehen-
den Schuldverschreibungen mit Options- oder Wandlungsrecht 
oder Wandlungspflicht ein Bezugsrecht auf neue Aktien geben 
zu können, wenn dies die Anleihebedingungen der jeweiligen 
Schuldverschreibung vorsehen. Zwar sind bislang keine solchen 
Options- oder Wandelschuldverschreibungen begeben worden, 
jedoch soll die Hauptversammlung vom 10. Mai 2019 eine solche 
Begebung autorisieren. Damit dient die Ermächtigung zum Be-
zugsrechtsausschluss dem Zweck, im Falle einer Ausnutzung 
dieser Ermächtigung den Options- bzw. Wandlungspreis nicht 
entsprechend den sogenannten Verwässerungsschutzklauseln 
der Anleihebedingungen ermäßigen zu müssen. Vielmehr soll 
auch den Inhabern oder Gläubigern von Schuldverschreibungen 
mit Options- oder Wandlungsrecht oder Wandlungspflicht ein 
Bezugsrecht in dem Umfang eingeräumt werden können, wie es 
ihnen nach Ausübung des Wandlungs- bzw. Optionsrechts bzw. 
der Wandlungspflicht zustehen würde. Mit der Ermächtigung 
erhält der Vorstand die Möglichkeit, bei der Ausnutzung des 
Genehmigten Kapitals unter sorgfältiger Abwägung der Inter-
essen zwischen beiden Alternativen zu wählen.

Bezugsrechtsausschluss bei Barkapitalerhöhungen gemäß 
§ 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz

Mit Zustimmung des Aufsichtsrats soll das Bezugsrecht fer-
ner bei Barkapitalerhöhungen gemäß §§ 203 Absatz 1 Satz 1, 
203 Absatz 2, 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz ausgeschlos-
sen werden können. Diese Möglichkeit dient dem Interesse 
der Gesellschaft an der Erzielung eines bestmöglichen Ausga-
bekurses bei der Ausgabe der neuen Aktien. Die in § 186 Ab-
satz 3 Satz 4 Aktiengesetz gesetzlich vorgesehene Möglichkeit 
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des Bezugsrechtsausschlusses versetzt die Verwaltung in die 
Lage, sich aufgrund der jeweiligen Börsenverfassung bietende 
Möglichkeiten schnell und flexibel sowie kostengünstig zu nut-
zen. Dadurch wird eine bestmögliche Stärkung der Eigenmit-
tel im Interesse der Gesellschaft und aller Aktionäre erreicht. 
Durch den Verzicht auf die zeit- und kostenaufwändige Abwick-
lung des Bezugsrechts können der Eigenkapitalbedarf aus sich 
kurzfristig bietenden Marktchancen sehr zeitnah gedeckt sowie 
zusätzlich neue Aktionärsgruppen im In- und Ausland gewon-
nen werden. Eine marktnahe Konditionenfestsetzung und rei-
bungslose Platzierung wären bei Wahrung des Bezugsrechts 
nicht möglich. Zwar gestattet § 186 Absatz 2 Aktiengesetz 
eine Veröffentlichung des Bezugspreises bis zum drittletzten 
Tag der Bezugsfrist. Angesichts der häufig zu beobachtenden 
Volatilität an den Aktienmärkten besteht aber auch dann ein 
Marktrisiko über mehrere Tage, welches zu Sicherheitsab-
schlägen bei der Festlegung des Bezugspreises und so zu nicht 
marktnahen Konditionen führt. Auch ist bei Bestand eines Be-
zugsrechts wegen der Ungewissheit über seine Ausübung die 
erfolgreiche Platzierung bei Dritten gefährdet bzw. mit zusätz-
lichen Aufwendungen verbunden. Schließlich kann bei Einräu-
mung eines Bezugsrechts die Gesellschaft wegen der Länge 
der Bezugsfrist nicht kurzfristig auf günstige bzw. ungünstige 
Marktverhältnisse reagieren, sondern ist rückläufigen Aktien-
kursen während der Bezugsfrist ausgesetzt, die zu einer für 
die Gesellschaft ungünstigen Eigenkapitalbeschaffung führen 
können. Die Möglichkeit zur Kapitalerhöhung unter optimalen 
Bedingungen und ohne nennenswerten Bezugsrechtsabschlag 
ist für die Gesellschaft insbesondere deshalb von Bedeutung, 
weil sie in ihren sich schnell ändernden sowie in neuen Märkten 
Marktchancen schnell und flexibel nutzen und einen dadurch 
entstehenden Kapitalbedarf gegebenenfalls auch sehr kurz-
fristig decken können muss.

Der Ausgabepreis, der möglichst zeitnah zur Platzierung der 
Aktien festgelegt werden soll, und damit das der Gesellschaft 
zufließende Geld für die neuen Aktien wird sich am Börsenpreis 
der schon börsennotierten Aktien orientieren und den aktuellen 
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Börsenpreis nicht wesentlich, voraussichtlich nicht um mehr 
als 3 %, jedenfalls aber nicht um mehr als 5 % unterschreiten. 
Die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Absatz 3  
Satz 4 Aktiengesetz ausgegebenen Aktien dürfen insgesamt  
10 % des Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder im 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausnut-
zung der Ermächtigung. Auf diese Begrenzung ist die Veräuße-
rung eigener Aktien anzurechnen, sofern sie während der Lauf-
zeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts 
gemäß §§ 71 Absatz 1 Nr. 8 Satz 5, 186 Absatz 3 Satz 4 Akti-
engesetz erfolgt. Ferner sind auf diese Begrenzung diejenigen 
Aktien anzurechnen, die zur Bedienung von Schuldverschrei-
bungen mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungs-
pflichten ausgegeben werden bzw. auszugeben sind, sofern die 
Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser Ermäch-
tigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in entsprechender 
Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz ausgegeben 
werden. Durch diese Vorgaben wird im Einklang mit der gesetz-
lichen Regelung dem Bedürfnis der Aktionäre nach einem Ver-
wässerungsschutz ihres Anteilsbesitzes Rechnung getragen. 
Die Aktionäre haben aufgrund des börsenkursnahen Ausga-
bepreises der neuen Aktien und aufgrund der größenmäßigen 
Begrenzung der bezugsrechtsfreien Kapitalerhöhung grund-
sätzlich die Möglichkeit, ihre Beteiligungsquote durch Erwerb 
der erforderlichen Aktien zu annähernd gleichen Bedingungen 
über die Börse aufrechtzuerhalten. Es ist daher sichergestellt, 
dass in Übereinstimmung mit der gesetzlichen Wertung des  
§ 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz die Vermögens- wie auch die 
Stimmrechtsinteressen bei einer Ausnutzung des Genehmig-
ten Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts angemessen 
gewahrt bleiben, während der Gesellschaft im Interesse aller 
Aktionäre weitere Handlungsspielräume eröffnet werden.

Bezugsrechtsausschluss bei Sachkapitalerhöhungen

Das Bezugsrecht der Aktionäre soll mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats ferner bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen 
ausgeschlossen werden können. Damit wird der Vorstand in 
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die Lage versetzt, Aktien der Gesellschaft in geeigneten Ein-
zelfällen zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, 
Unternehmensbeteiligungen oder anderen Wirtschaftsgütern 
einzusetzen. So kann sich in Verhandlungen die Notwendig-
keit ergeben, als Gegenleistung nicht Geld, sondern Aktien zu 
leisten. Die Möglichkeit, Aktien der Gesellschaft als Gegenleis-
tung anbieten zu können, ist insbesondere im internationalen 
Wettbewerb um interessante Akquisitionsobjekte erforderlich 
und schafft den notwendigen Spielraum, sich bietende Gele-
genheiten zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, 
Unternehmensbeteiligungen oder anderen Wirtschaftsgütern 
liquiditätsschonend zu nutzen. Auch unter dem Gesichtspunkt 
einer optimalen Finanzierungsstruktur kann die Hingabe von 
Aktien sinnvoll sein. Die Ermächtigung ermöglicht der Gesell-
schaft, in geeigneten Fällen auch größere Unternehmen oder 
Unternehmensbeteiligungen zu erwerben, soweit dies im In-
teresse der Gesellschaft und damit ihrer Aktionäre liegt. Der 
Gesellschaft erwächst dadurch kein Nachteil, denn die Emissi-
on von Aktien gegen Sachleistung setzt voraus, dass der Wert 
der Sachleistung in einem angemessenen Verhältnis zum Wert 
der Aktien steht. Der Vorstand wird bei der Festlegung der Be-
wertungsrelation sicherstellen, dass die Interessen der Gesell-
schaft und ihrer Aktionäre angemessen gewahrt bleiben und 
ein angemessener Ausgabebetrag für die neuen Aktien erzielt 
wird.

Beschränkung des Gesamtumfangs bezugsrechtsfreier 
Kapitalerhöhungen

Die insgesamt unter den vorstehend erläuterten Ermächtigun-
gen zum Ausschluss des Bezugsrechts bei Kapitalerhöhun-
gen sowohl gegen Bareinlagen als auch gegen Sacheinlagen 
ausgegebenen Aktien dürfen 10 % des Grundkapitals weder 
im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ermächtigung noch im 
Zeitpunkt ihrer Ausnutzung überschreiten. Auf die vorgenannte 
10-%-Grenze werden Aktien angerechnet, die unter dem Ge-
nehmigten Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts aus-
gegeben werden, sowie Aktien, die während der Laufzeit des 
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Genehmigten Kapitals unter mit Ausschluss des Bezugsrechts 
ausgegebenen Schuldverschreibungen mit Optionsrecht und/
oder Wandlungsrecht oder -pflicht auszugeben sind. Durch 
diese Kapitalgrenze wird der Gesamtumfang einer bezugs-
rechtsfreien Ausgabe von Aktien aus dem Genehmigten Kapital 
beschränkt. Die Aktionäre werden auf diese Weise zusätzlich 
gegen eine Verwässerung ihrer Beteiligung abgesichert. 

Ausnutzung des Genehmigten Kapitals

Pläne für eine Ausnutzung des Genehmigten Kapitals bestehen 
derzeit nicht. Der Vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig 
prüfen, ob er von der Ermächtigung zur Kapitalerhöhung un-
ter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre Gebrauch ma-
chen wird. Er wird dies nur dann tun, wenn es nach Einschät-
zung des Vorstands und des Aufsichtsrats im Interesse der 
Gesellschaft und damit ihrer Aktionäre liegt. Der Vorstand wird 
der jeweils nächsten Hauptversammlung über die Ausnutzung 
der Ermächtigung berichten.

8. Satzungsänderung zur Aufsichtsratsvergütung

Die zuletzt im Jahre 2016 in Teilen veränderte Regelung über 
die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats soll für die Mit-
arbeit in Ausschüssen geändert werden, um den weiter gestie-
genen Anforderungen Rechnung zu tragen und um den höheren 
Arbeitsaufwand der Ausschussvorsitzenden bei der Vorberei-
tung und Durchführung der Sitzungen angemessener zu vergü-
ten. Zudem soll die Zahlung vereinfacht werden. Die Neurege-
lung soll ab Beginn des laufenden Geschäftsjahrs 2019 gelten.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen daher vor, § 15 Absatz (1) 
Sätze 7 und 8, Absatz (2) Satz 3, Absatz (3) Satz 2 und Absatz (4)  
Satz 2 zu streichen, in § 15 Absatz (5) einen neuen Satz 2 einzu-
fügen und damit § 15 Absätze (2), (5) und (6) der Satzung insge-
samt wie folgt neu zu fassen:
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„(2) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses erhalten eine Ver-
gütung von 10.000 Euro pro Jahr; die Mitglieder des Perso-
nalausschusses erhalten eine Vergütung von 5.000 Euro pro 
Jahr. Die Vorsitzenden dieser beiden Ausschüsse erhalten 
das Dreifache, etwaig vorhandene stellvertretende Vorsit-
zende erhalten das Eineinhalbfache.

(5) Eine auf die Vergütung entfallende Umsatzsteuer wird von 
der Gesellschaft zusätzlich erstattet. Sämtliche Vergütung 
einschließlich Sitzungsgeld ist einmal im Jahr nach dem Tag 
der ordentlichen Hauptversammlung zur Zahlung fällig.

(6) Die in § 15 Absatz (1) enthaltene Regelung gilt erstmals für 
die für das Geschäftsjahr 2016 zu zahlende Vergütung. Für 
die Berechnung der variablen Vergütung für das Geschäfts-
jahr 2018 wird die EBT-Marge der Geschäftsjahre 2016, 2017 
und 2018 und für die Geschäftsjahre ab 2019 (einschließlich) 
wird der gleitende Dreijahresdurchschnitt zugrunde gelegt. 
Die in § 15 Absatz (2) und Absatz (5) Satz 2 enthaltenen Rege-
lungen gelten erstmals für das Geschäftsjahr 2019 bzw. für 
Sitzungsgelder für Sitzungen, die im Geschäftsjahr 2019 nach 
Eintragung der Satzungsänderung stattfinden.“
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II. Weitere Angaben zur Einberufung

1. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der 
Einberufung der Hauptversammlung

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 177.157.324,80 Euro 
und ist in 69.202.080 Stückaktien eingeteilt. Jede Stückaktie  
gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. Die Gesamt-
zahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung 
der Hauptversammlung beträgt damit 69.202.080. Die Gesell-
schaft hält im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversamm-
lung keine eigenen Aktien.

2. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung 
und Ausübung des Stimmrechts (mit Nachweisstichtag nach  
§ 123 Absatz 4 Satz 2 Aktiengesetz und dessen Bedeutung)

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung 
des Stimmrechts sind nur diejenigen Personen berechtigt, die 
zu Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, d. h. am 
Freitag, den 19. April 2019, 00.00 Uhr (Nachweisstichtag), Akti-
onäre der Gesellschaft sind (Berechtigung) und sich zur Haupt-
versammlung unter Nachweis ihrer Berechtigung anmelden. 
Die Anmeldung und der Nachweis der Berechtigung bedürfen 
der Textform und müssen in deutscher oder englischer Spra-
che erfolgen. Der Nachweis der Berechtigung ist durch einen 
in Textform erstellten besonderen Nachweis des Anteilsbesit-
zes durch das depotführende Institut zu führen. Die Anmeldung 
und der auf den Nachweisstichtag bezogene Nachweis des An-
teilsbesitzes müssen spätestens bis Freitag, den 3. Mai 2019,  
24.00 Uhr, bei der nachstehend genannten Anmeldestelle ein-
gehen.
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Anmeldestelle:

Dürr Aktiengesellschaft
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München oder

Telefax: +49 89 889 690 633 oder
E-Mail: anmeldung@better-orange.de

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Ver-
sammlung oder die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär 
nur, wer den Nachweis erbracht hat. Die Berechtigung zur Teil-
nahme und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei 
ausschließlich nach dem im Nachweis enthaltenen Anteilsbe-
sitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweis-
stichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit der Aktien 
einher. Auch im Falle der vollständigen oder teilweisen Veräu-
ßerung der Aktien nach dem Nachweisstichtag ist für die Teil-
nahme und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der 
Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag maßgeblich, 
d. h. Veräußerungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag 
haben keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme 
und auf den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für 
Erwerbe und Zuerwerbe von Aktien nach dem Nachweisstich-
tag. Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien be-
sitzen und erst danach Aktionär werden, sind nicht teilnahme- 
und stimmberechtigt. Der Nachweisstichtag ist im Übrigen kein 
relevantes Datum für die Dividendenberechtigung.

Nach ordnungsgemäßem Eingang der Anmeldung und des 
Nachweises des Anteilsbesitzes bei der Anmeldestelle wer-
den den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung 
übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten si-
cherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Über-
sendung der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbe-
sitzes an die Anmeldestelle unter der vorgenannten Adresse 
Sorge zu tragen.

mailto:anmeldung%40better-orange.de?subject=
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3. Stimmrechtsvertretung

Aktionäre können sich in der Hauptversammlung auch durch 
einen Bevollmächtigten, z. B. durch ein Kreditinstitut oder eine 
Aktionärsvereinigung, vertreten lassen und ihr Stimmrecht 
durch den Bevollmächtigten ausüben lassen. Auch dann sind 
eine fristgemäße Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbe-
sitzes erforderlich.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der 
Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der 
Textform; § 135 Aktiengesetz bleibt unberührt. Aktionäre kön-
nen für die Erteilung der Vollmacht das Vollmachtsformular be-
nutzen, das sie zusammen mit der Eintrittskarte erhalten; mög-
lich ist aber auch, dass Aktionäre eine gesonderte Vollmacht in 
Textform ausstellen. Darüber hinaus kann ein Formular auch 
im Internet unter www.durr-group.com/de/investoren/haupt-
versammlung abgerufen werden. Das Formular wird auf Ver-
langen auch jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos über-
mittelt. Das Verlangen ist an die folgende Adresse zu richten:

Dürr Aktiengesellschaft
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München oder

Telefax: +49 89 889 690 655 oder
E-Mail: durr@better-orange.de

Werden Vollmachten zur Stimmrechtsausübung an Kreditin-
stitute, diesen gemäß den aktienrechtlichen Bestimmungen 
gleichgestellte Institute oder Unternehmen (§§ 135 Absatz 10, 
125 Absatz 5 Aktiengesetz) sowie an Aktionärsvereinigungen 
oder Personen im Sinne von § 135 Absatz 8 Aktiengesetz er-
teilt, so ist die Vollmachtserklärung von dem Bevollmächtig-
ten nachprüfbar festzuhalten. Die Vollmachtserklärung muss 
zudem vollständig sein und darf nur mit der Stimmrechtsaus-
übung verbundene Erklärungen enthalten. Bitte stimmen Sie 

mailto:durr%40better-orange.de?subject=
https://www.durr-group.com/de/investoren/hauptversammlung/
https://www.durr-group.com/de/investoren/hauptversammlung/
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sich daher, wenn Sie ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereini-
gung oder ein anderes bzw. eine andere als die in § 135 Akti-
engesetz gleichgestellten Institute, Unternehmen oder Perso-
nen bevollmächtigen wollen, mit dem zu Bevollmächtigenden 
über die Form der Vollmacht ab. Die Vollmacht darf in diesen 
Fällen nur einem bestimmten Bevollmächtigten erteilt werden. 
Ein Verstoß gegen die vorgenannten und bestimmte weitere in  
§ 135 Aktiengesetz genannte Erfordernisse für die Bevollmäch-
tigung der in diesem Absatz Genannten beeinträchtigt aller-
dings gemäß § 135 Absatz 7 Aktiengesetz die Wirksamkeit der 
Stimmabgabe nicht.

Zusätzlich bieten wir unseren Aktionären an, von der Gesell-
schaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter 
bereits vor der Hauptversammlung mit der Ausübung ihres 
Stimmrechts zu bevollmächtigen. Soweit von der Gesellschaft 
benannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden, müs-
sen diesen in jedem Fall Weisungen für die Ausübung des 
Stimmrechts erteilt werden. Ohne diese Weisungen ist die 
Vollmacht ungültig. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflich-
tet, weisungsgemäß abzustimmen; sie können die Stimmrechte 
nicht nach eigenem Ermessen ausüben. Auch im Falle einer Be-
vollmächtigung eines von der Gesellschaft benannten Stimm-
rechtsvertreters ist der fristgerechte Zugang der Anmeldung 
und des Nachweises des Anteilsbesitzes nach den vorstehen-
den Bestimmungen über die Voraussetzungen für die Teilnah-
me an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimm-
rechts erforderlich.

Aktionäre werden gebeten, Vollmachten mit Weisungen an die 
weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter wahlweise per 
Post, per Telefax oder elektronisch (per E-Mail) bis Mittwoch, 
den 8. Mai 2019, 24.00 Uhr, an folgende Adresse zu übermitteln:
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Dürr Aktiengesellschaft
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München oder

Telefax: +49 89 889 690 655 oder
E-Mail: durr@better-orange.de

Vollmachten allgemein können der Gesellschaft wahlweise per 
Post, per Telefax oder elektronisch (per E-Mail) übermittelt 
werden:

Dürr Aktiengesellschaft
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München oder

Telefax: +49 89 889 690 655 oder
E-Mail: durr@better-orange.de

Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die 
Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen.

Ein Formular für die Vollmachts- und Weisungserteilung und 
weitere Informationen zur Teilnahme an der Hauptversamm-
lung sowie die Ausübung des Stimmrechts erhalten die Aktio-
näre zusammen mit der Eintrittskarte zur Hauptversammlung 
übermittelt.

Alle vorgenannten Formen der Teilnahme und Vertretung, 
insbesondere die persönliche Teilnahme oder die Teilnahme 
durch einen Vertreter, namentlich durch ein Kreditinstitut oder 
eine Aktionärsvereinigung, werden durch das Angebot zur Be-
vollmächtigung eines von der Gesellschaft benannten Stimm-
rechtsvertreters nicht berührt und bleiben nach wie vor in vol-
lem Umfang möglich.

mailto:durr%40better-orange.de?subject=
mailto:durr%40better-orange.de?subject=
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4. Rechte der Aktionäre nach §§ 122 Absatz 2, 126 Absatz 1, 127, 
131 Absatz 1 Aktiengesetz

Ergänzungsanträge zur Tagesordnung auf Verlangen einer 
Minderheit gemäß § 122 Absatz 2 Aktiengesetz

Gemäß § 122 Absatz 2 Aktiengesetz können Aktionäre, deren 
Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder 
den anteiligen Betrag von 500.000,00 Euro erreichen, verlan-
gen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und be-
kannt gemacht werden (Ergänzungsantrag). Jedem neuen Ge-
genstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage 
beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich oder in elektronischer 
Form nach § 126a Bürgerliches Gesetzbuch (d. h. mit qualifi-
zierter elektronischer Signatur) zu stellen und muss der Ge-
sellschaft bis Dienstag, den 9. April 2019, 24.00 Uhr, zugegan-
gen sein. Ein Ergänzungsverlangen ist an folgende Adresse zu 
richten:

Dürr Aktiengesellschaft
Rechtsabteilung
Carl-Benz-Straße 34
74321 Bietigheim-Bissingen oder

E-Mail: hv2019@durr.com (mit qualifizierter elektroni-
scher Signatur nach dem Signaturgesetz)

Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie Inhaber ei-
ner ausreichenden Anzahl von Aktien für die Dauer der ge-
setzlich angeordneten Mindestbesitzzeit von mindestens  
90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens sind und 
dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über 
den Antrag halten und, soweit dem Antrag vom Vorstand 
nicht entsprochen wird, auch bis zur Entscheidung des Ge-
richts über das Ergänzungsverlangen halten (§§ 122 Absatz 2,  
122 Absatz 1 Satz 3, 122 Absatz 3 sowie 70 Aktiengesetz). Die 
Regelung des § 121 Absatz 7 Aktiengesetz findet entsprechende 
Anwendung.

mailto:hv2019%40durr.com?subject=
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Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Ab-
satz 1, 127 Aktiengesetz

Aktionäre können Anträge zu einzelnen Tagesordnungspunkten 
stellen; dies gilt auch für Vorschläge zur Wahl von Aufsichts-
ratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern.

Anträge von Aktionären einschließlich des Namens des Ak-
tionärs, der Begründung und einer etwaigen Stellungnah-
me der Verwaltung werden den in § 125 Absätze 1 bis 3 
Aktiengesetz genannten Berechtigten unter den dortigen Vo-
raussetzungen (dies sind u. a. Aktionäre, die es verlangen) 
zugänglich gemacht, wenn der Aktionär mindestens 14 Tage 
vor der Hauptversammlung der Gesellschaft einen Gegen-
antrag gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder Auf-
sichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung mit 
Begründung an die unten stehende Adresse übersandt hat. 
Der Tag des Zugangs ist nicht mitzurechnen. Letztmögli-
cher Zugangstermin ist somit Donnerstag, der 25. April 2019,  
24.00 Uhr. Ein Gegenantrag und/oder dessen Begründung 
brauchen nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn einer der 
Ausschlusstatbestände gemäß § 126 Absatz 2 Aktiengesetz 
vorliegt.

Wahlvorschläge von Aktionären nach § 127 Aktiengesetz brau-
chen nicht begründet zu werden. Wahlvorschläge werden nur 
zugänglich gemacht, wenn sie den Namen, den ausgeübten Be-
ruf und den Wohnort der vorgeschlagenen Person und im Falle 
einer Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern Angaben zu deren Mit-
gliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten 
enthalten. Nach § 127 Satz 1 Aktiengesetz in Verbindung mit 
§ 126 Absatz 2 Aktiengesetz gibt es weitere Gründe, bei deren 
Vorliegen Wahlvorschläge nicht zugänglich gemacht werden 
müssen. Im Übrigen gelten die Voraussetzungen und Regelun-
gen für das Zugänglichmachen von Anträgen entsprechend; 
insbesondere gilt auch hier Donnerstag, der 25. April 2019, 
24.00 Uhr, als letztmöglicher Termin, bis zu dem Wahlvorschlä-
ge bei der nachfolgend genannten Adresse eingegangen sein 
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müssen, um noch zugänglich gemacht zu werden.

Etwaige Anträge (nebst Begründung) oder Wahlvorschläge von 
Aktionären gemäß §§ 126 Absatz 1 und 127 Aktiengesetz sind 
ausschließlich zu richten an:

Dürr Aktiengesellschaft
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München oder

Telefax: +49 89 889 690 655 oder
E-Mail: durr@better-orange.de

Zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge von Akti-
onären (einschließlich des Namens des Aktionärs und – im Fal-
le von Anträgen – der Begründung) werden nach ihrem Eingang 
im Internet unter www.durr-group.com/de/investoren/haupt-
versammlung zugänglich gemacht. Eventuelle Stellungnahmen 
der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internet- 
adresse zugänglich gemacht.

Auskunftsrecht des Aktionärs gemäß § 131 Absatz 1 Aktien-
gesetz

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung 
vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft 
einschließlich der rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen 
der Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen sowie über die 
Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einge-
bundenen Unternehmen zu geben, soweit sie zur sachgemäßen 
Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich 
ist. Gemäß § 19a der Satzung kann der Versammlungsleiter das 
Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen be-
schränken.

mailto:durr%40better-orange.de?subject=
https://www.durr-group.com/de/investoren/hauptversammlung/
https://www.durr-group.com/de/investoren/hauptversammlung/
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5. Veröffentlichungen auf der Internetseite der Gesellschaft

Alsbald nach der Einberufung der Hauptversammlung 
werden über die Internetseite der Gesellschaft unter  
www.durr-group.com/de/investoren/hauptversammlung fol-
gende Informationen und Unterlagen zugänglich sein (vgl.  
§ 124a Aktiengesetz):

» der Inhalt der Einberufung mit der Erläuterung zur feh-
lenden Beschlussfassung zu Punkt 1 der Tagesordnung 
und der Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im 
Zeitpunkt der Einberufung;

» die der Versammlung zugänglich zu machenden Unterla-
gen;

» das Formular, das bei Stimmabgabe durch Stimmrechts-
vertreter verwendet werden kann.

Nähere Erläuterungen und Informationen zu den Rechten der 
Aktionäre nach §§ 122 Absatz 2, 126 Absatz 1, 127 und 131 Ab-
satz 1 Aktiengesetz stehen den Aktionären auf der Internetseite 
der Gesellschaft unter www.durr-group.com/de/investoren/
hauptversammlung zur Verfügung.

6. Informationen zum Datenschutz für Aktionäre

Die Dürr Aktiengesellschaft, Carl-Benz-Straße 34,  
74321 Bietigheim-Bissingen, verarbeitet als Verantwort-
licher personenbezogene Daten der Aktionäre (Name und 
Vorname, Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, Akti-
engattung, Besitzart der Aktien und Nummer der Eintritts-
karte) sowie gegebenenfalls personenbezogene Daten der 
Aktionärsvertreter auf Grundlage der geltenden Datenschutz-
gesetze. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist 
für die Teilnahme an der Hauptversammlung der Dürr Ak-
tiengesellschaft rechtlich zwingend erforderlich. Rechts-
grundlage für die Verarbeitung ist Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 

https://www.durr-group.com/de/investoren/hauptversammlung/
https://www.durr-group.com/de/investoren/hauptversammlung/
https://www.durr-group.com/de/investoren/hauptversammlung/
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Buchstabe c) Datenschutzgrundverordnung i.V.m. §§ 118 ff.  
Aktiengesetz. Die Dürr Aktiengesellschaft erhält die personen-
bezogenen Daten der Aktionäre in der Regel über die Anmelde-
stelle von dem Kreditinstitut, das die Aktionäre mit der Verwah-
rung ihrer Aktien beauftragt haben (sog. Depotbank).

Die von der Dürr Aktiengesellschaft für die Zwecke der Aus-
richtung der Hauptversammlung beauftragten Dienstleister 
verarbeiten die personenbezogenen Daten der Aktionäre aus-
schließlich nach Weisung der Dürr Aktiengesellschaft und nur, 
soweit dies für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung 
erforderlich ist. Alle Mitarbeiter der Dürr Aktiengesellschaft 
und die Mitarbeiter der beauftragten Dienstleister, die Zugriff 
auf personenbezogene Daten der Aktionäre haben und/oder 
diese verarbeiten, sind verpflichtet, diese Daten vertraulich 
zu behandeln. Darüber hinaus sind personenbezogene Daten 
von Aktionären bzw. Aktionärsvertretern, die an der Hauptver-
sammlung teilnehmen, im Rahmen der gesetzlichen Vorschrif-
ten (insbesondere das Teilnehmerverzeichnis, § 129 Aktienge-
setz) für andere Aktionäre und Aktionärsvertreter einsehbar. 
Die Dürr Aktiengesellschaft löscht die personenbezogenen 
Daten der Aktionäre im Einklang mit den gesetzlichen Regelun-
gen, insbesondere wenn die personenbezogenen Daten für die 
ursprünglichen Zwecke der Erhebung oder Verarbeitung nicht 
mehr notwendig sind, die Daten nicht mehr im Zusammenhang 
mit etwaigen Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren benötigt 
werden und keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten beste-
hen.

Unter den gesetzlichen Voraussetzungen haben die Aktionäre 
das Recht, Auskunft über ihre verarbeiteten personenbezo-
genen Daten zu erhalten und die Berichtigung oder Löschung 
ihrer personenbezogenen Daten oder die Einschränkung der 
Verarbeitung zu beantragen. Zudem steht den Aktionären ein 
Beschwerderecht bei den Aufsichtsbehörden zu.
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Für Anmerkungen und Rückfragen zu der Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten erreichen Aktionäre den Daten-
schutzbeauftragten der Dürr Aktiengesellschaft unter: 

Dürr Aktiengesellschaft
- Datenschutzbeauftragter - 
Carl-Benz-Straße 34
74321 Bietigheim-Bissingen oder

Telefon: +49 71 42 78 13 80 oder
E-Mail: dataprotection@durr.com

Bietigheim-Bissingen, im März 2019

Dürr Aktiengesellschaft mit Sitz in Stuttgart
– Der Vorstand –

mailto:dataprotection%40durr.com?subject=
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Mit dem PKW 
Anfahrt von der Autobahn

Aus Richtung Stuttgart bzw. Heilbronn, Autobahn A 81, Ausfahrt 
Ludwigsburg Nord, B 27 Richtung Bietigheim-Bissingen, vor 
Ortseingang Bietigheim-Bissingen (Kreuzung Porsche) nach 
links Richtung Markgröningen (K 1671) / Industriegebiet Bruch-
wald, nach Eisenbahnbrücke rechts in Carl-Benz-Straße, nach 
ca. 500 Metern sind Sie bei Dürr. Ausgeschilderte Besucher-
parkplätze finden Sie rund um den Dürr-Campus.

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
ANFAHRT VOM HAUPTBAHNHOF STUTTGART

S 5 Richtung Bietigheim, Haltestelle Bietigheim Bahnhof / ZOB, 
weiter mit Bus oder Shuttle (siehe unten).

ANFAHRT VOM FLUGHAFEN STUTTGART

S 3 Richtung Backnang oder S 2 Richtung Schorndorf, Umstieg 
Hauptbahnhof Stuttgart, S 5 Richtung Bietigheim, Haltestelle 
Bietigheim Bahnhof / ZOB, weiter mit Bus oder Shuttle (siehe unten).

BUS 
Linien 553, 554 – Haltestelle Marbacher Weg: Am Busbahnhof 
sehen Sie an der Haltestelle der Buslinien 553 und 554 ein 
Dürr-Logo. Diese Busse fahren direkt zum Dürr-Campus. Stei-
gen Sie an der zweiten Haltestelle, Marbacher Weg, aus. Ideale 
Busverbindungen zur Dürr-Hauptversammlung sind für Sie um 
10.01 Uhr und 10.31 Uhr.

K O S T E N L O S E R S H U T T L E- S E R V I C E Z U R D Ü R R - H A U P T V E R S A M M L U N G

Zusätzlich zu den öffentlichen Buslinien steht Ihnen auch dieses 
Jahr wieder der Dürr-Shuttle-Service ab 10.00 Uhr vom Bus-
bahnhof Bietigheim zur Verfügung. 

Anfahrt
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Dürr Aktiengesellschaft
Carl-Benz-Straße 34 

74321 Bietigheim-Bissingen
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F INANZKALENDER 2019 

10.05.2019         Hauptversammlung, 
  Bietigheim-Bissingen

17.05.2019         Zwischenmitteilung über das 
  erste Quartal 2019

07.08.2019         Halbjahresfinanzbericht 2019

07.11.2019         Zwischenmitteilung über 
  die ersten neun Monate 2019





Dürr AG
Carl-Benz-Straße 34

74321 Bietigheim-Bissingen
Tel +49  7142  78 - 1785
Fax +49  7142  78 - 1473 

E-Mail  hv2019@durr.com
www.durr-group.com
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